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12. Lehrabschluss 

Wie und wann endet die Lehre? 

Das Lehrverhältnis endet im Normalfall mit dem im Lehrvertrag vereinbarten letzten Lehrtag. Der 

Lehrling hat am Ende der Lehrzeit die Möglichkeit, die Lehrabschlussprüfung abzulegen. Wird die 
Lehrabschlussprüfung vor dem im Lehrvertrag vereinbarten Ende der Lehrzeit abgelegt und bestan-

den, so endet die Lehrzeit bereits mit Ablauf der Woche, in der die Prüfung absolviert wurde. 
 
Nach Endigung oder vorzeitiger Auflösung des Lehrverhältnisses müssen Sie dem Lehrling auf Ver-

langen ein Lehrzeugnis ausstellen. Dieses Zeugnis muss Angaben über den Lehrberuf und kalender-
mäßige Angaben über die Dauer des Lehrverhältnisses enthalten. Es können auch Angaben über er-

worbene Kenntnisse und Fertigkeiten aufgenommen werden. Angaben, die dem Lehrling das Fort-

kommen erschweren, sind nicht zulässig. Das Lehrzeugnis unterliegt nicht der Gebührenpflicht. 
 

Wie lange muss ich den ausgelernten Lehrling im Unternehmen be-
halten? 

Nach Beendigung der Lehrzeit müssen Sie den ausgelernten Lehrling noch drei Monate in seinem 

erlernten Beruf in Ihrem Unternehmen weiter beschäftigen. Diese Zeit wird als Weiterverwen-
dungszeit oder Behaltezeit bezeichnet. 

 
Die Verpflichtung zur Weiterverwendung entsteht jedoch nur dann, wenn das Lehrverhältnis durch 
Ablauf der vereinbarten Lehrzeit endet oder der Lehrling innerhalb der Lehrzeit zur Lehrabschluss-

prüfung antritt und diese erfolgreich ablegt. 

 
Reduzierte Weiterverwendungszeit 
Wenn der Lehrling in Ihrem Unternehmen nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte der festgesetz-
ten Lehrzeit absolviert hat, dann sind Sie nur zur Weiterverwendung im halben Ausmaß verpflichtet 

(1,5 Monate). 
 

Erweiterte Weiterverwendungszeit 
Durch Bestimmungen in einzelnen Kollektivverträgen kann die Dauer der Weiterverwendungs-
zeit auch mehr als drei Monate betragen. Der Kollektivvertrag der Handelsangestellten sieht 
beispielsweise eine Weiterverwendungszeit von fünf Monaten vor. 
 

 
 


